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8. Der Kreislaufmaterialplan (CMP) ist weder ein Gesetz noch eine Verordnung (Entwurf oder anderweitig). Er wird die
Richtlinie für
die beschriebene Abfallbewirtschaftung, auch im Hinblick auf die Erteilung von Genehmigungen sein und
hält somit nationale und internationale Verpflichtungen zur
Erstellung von einem oder mehreren Abfallbewirtschaftungsplänen ein. Derzeit werden Konsultationen zum CMP im
Internet angestellt, und der CMP kann auch
auf dieser Website: https://circulairmaterialenplan.nl/inspraak/ eingesehen werden
Der CMP wird der Nachfolger des Nationalen Abfallbewirtschaftungsplans (LAP) sein, der derzeit die Abfallbewirtschaftung
leitet.
Beschreibung der Abfallbewirtschaftungspolitiken. Diese Mitteilung betrifft das
Inkrafttreten des CMP als Nachfolger des LAP. Die technischen Anforderungen werden in
sogenannten Bewertungsrahmen ausgedrückt, die im CMP für jeden Teilplan und jedes Kapitel gesondert angegeben
werden.
Der CMP enthält keine Klausel über die gegenseitige Anerkennung, da der CMP nicht als eine Rechtsvorschrift oder eine
Regulierung betrachtet wurde. Der CMP enthält daher keine verbindlichen Bestimmungen, die den freien Verkehr von
Gütern oder Dienstleistungen.

9. Der Mindeststandard soll die höchstmögliche Qualität von Abfällen fördern
Verarbeitung Der Mindeststandard ist daher die Umsetzung der Abfallhierarchie für einzelne
(Kategorien von) Abfällen und stellt somit einen Referenzwert für die
Genehmigung für die Abfallbehandlung dar. Der gleiche Mindeststandard gilt für alle Umweltdienstleistungen
zur Behandlung der in der CMP definierten Abfallströme, und
dies wird zu einer Standardisierung der Leistung der Abfallwirtschaft führen. Das bedeutet, dass die Regeln auch
nicht-diskriminierend sind Die gleichen Regeln gelten für alle, die an der Abfallbehandlung beteiligt sind.
Der Mindeststandard ist für den Übergang zur Kreislaufwirtschaft erforderlich, und daher
gehen der Umweltschutz und die damit verbundenen technischen Bestimmungen gehen nicht über das hinaus, was
notwendig ist, um dieses Ziel zu erreichen. Die Vorschriften sind daher verhältnismäßig. Bei der Bestimmung der
Mindeststandards wurden die folgenden Aspekte berücksichtigt: Umweltauswirkungen, Kosten,
Durchführbarkeit, Praktikabilität, Folgen für die grenzüberschreitende Verbringung von Abfällen,
die Praktikabilität und Wirksamkeit der Zulassung und der Anreiz für den
Abfallbehandlungssektor zur Steigerung der Umwelteffizienz der Behandlung und
Entwicklung neuer Verarbeitungstechniken. Abweichung vom Mindeststandard durch die
Genehmigungsbehörde ist unter Bedingungen möglich.

Die Überwachung der Abfallbewirtschaftung ist im folgenden Monitor enthalten:
https://www.afvalcirculair.nl/monitoring-en-cijfers/afvalcijfers/

10. Nummern oder Titel der Grundlagentexte: Die Grundlagentexte wurden mit einer früheren Notifizierung übermittelt:
2016/0536/NL
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12.

13. Nein

14. Nein

15. Ja

16.
TBT-Aspekt: Nein
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SPS-Aspekt: Nein
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